
Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

Markt Lupburg
Burgstr. 14
92331 Lupburg

Bekanntmachung
der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden

Wahlergebnisses sowie der Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses

für die Wahl des x

Wochentag, Datum

Dienstag, den 17 . Mäz 202q

Gemeinderats

Stadtrats

Uhzeit

ersten Bürgermeisters

Oberbürgermeisters

Uhr

x

am Sonntag, 15. März 2020

1. Die Sitsung de3 Wahlausschu3see zur Festshllung de3 abschließenden Wahlergebnlr333 gemäß Art 19 Abc. 3
des Gemeinde- und Landh€lrwehlgesets* (GLK'WG) findot statt am

um 11:00
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Bezeichnung des Gebäudes, Anschrift, Bezeichnung des Raums bzw. Zimmer-Nr

Rathaus, kl. Besprechungsraum, Burgstr. 14, 92331 Lupburg

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher SiEung, soweit nicht Rucksichten auf das \ /ohl der
Attgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entsegensEhen (Art. 17 Abs. 2 GLKA /G). ln di€sen Fällen berät und
enischeidet er in nichtöfbntlichär Sitsung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Beschlüss€, die in nichtöffentlichsr §ilzung
gefasst wurden, werden der öfbntlichkeit bekannt gegebsn, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.

Sollte eine weitere Sitrung notwendig werden, wird Ort und ZeitpunK ebenfalls rechEeitig bekannt gemacht.

2. Form dsr verkündung dos yorläuflgen W.hlsry3bnlr.6.; Ftbtbeglnn fllr dio Annahme der W.hl.

Unbr dsm Vorbehalt der FesBtellung des abschließenden Wahlergebniss€s durch dsn Wahlausschuss wird das srmittelte
vorläufi ge vvahlergebnis durch

Form bzw. Art der V€rtdndung des voüufg€n Vlhhlsrosbnis3e3 (2.8. öfiodlichsn Ansd ag am Ralhaus, VeÖfienül.rrung im lnt€m€t, etc )

2.1 Aushang im Schaukasten am Rathaus und auf der Homepage www.lupburg.de

Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses (2.8. öffentlichen Anschlag am Rathaus, Veröffentlichung im lntemet, etc.)

2.2
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gegenüber der Öffentlichkeit verkündet.
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Für den Beginn der Wochenftist des Art. 47 Abs. 1 SaE 1 Gemeinds und Landkreiswahlgesetz, binnen der autrund sines
Wahlvorschlags gewählte Personen schrifrlich oder zur Niederschrift bei der Gsmsinde-/SladtveMallung die \Arahl ablehnen
können, ist die unter

X Nr.2.1 Nr.2.2

genannte Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses entscheidend.

oN
E'
N
Nh

:(§

=
rs;

=
=Eul

00

=,UIJ
rrr

=J
=
E
=o-

_;

-9rl
o
(§

.E

ooIo
Po
.E

c,Eö
o,
N
f
Q)

J

G
ooE
(l)

o)

N

!
c

zo
o
-o
q)

Jo
EEooz

,v
bo

ä,1

Datum

05.03.2020 Nicole Müller, Gemeindewahlleiterin Unterschrift

Angeschlagen am

Veröffentlicht am:

05.03.2020 Abgenommen am

05.03.2020
(Amtsblatt, Zeitung)

im/in der Homepage Markt Lupburg
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